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*** Gültig ab Impfstoffbelieferung ***

Abrechnung von Covid-19-Impfungen in der Arztpraxis 

Im Folgenden erhalten Sie eine ausführliche Erläuterung der wesentlichen Inhalte zu Abrech-
nung, Kennzeichnung und Vergütung von Impfleistungen, Impfberatung sowie Besuchen. Bitte 
legen Sie sich die beigefügten Übersichtsblätter 1 und 2 dieser Anlage gleich neben die nach-
folgenden Detailerklärungen dieser Seite: 

 GOPs, Buchstaben-Suffixe und Feldkennung 

Zur Abrechnung der Impfleistungen wurden mit den GOPs 88331 bis 88340 impf-
stoffspezifische Abrechnungsziffern festgelegt.  
Die GOPs sind mit bestimmten Buchstaben zu kennzeichnen (sog. Suffixe). Diese 
verdeutlichen, ob es sich um eine Erstimpfung, eine Abschlussimpfung oder - sofern im 
Einzelfall zutreffend - eine Erst- bzw. Abschlussimpfung mit der Indikation „Pflegeheim“ 
oder „berufliche Indikation“ handelt. 
Die verpflichtende Angabe der Chargennummer des verwendeten Impfstoffs ist für  
Impfungen in der Feldkennung 5010 erforderlich. 

 Vergütung 

Mit der neuen Corona-Impfverordnung wurde für die Abrechnung der Impfleistungen 
eine Vergütung in Höhe von jeweils 20 € für die Erst- und Zweitimpfung festgelegt. 
Diese Leistung umfasst zusammengenommen 
 Aufklärung und Impfberatung, 

 symptombezogene Untersuchung zum Ausschluss akuter Erkrankungen,  

 Verabreichung des Impfstoffs,  

 Beobachtung in der sich unmittelbar anschließenden Nachsorgephase, 

 medizinische Intervention im Fall von Impfreaktionen.  

Bitte beachten Sie, dass die Vergütung die Dokumentation der Impf-Leistungen
voraussetzt. 

 Besonderheiten Hausbesuch

Ist für die Impfung ein Hausbesuch notwendig, können über die neue GOP 88323 zu-
sätzlich 35 € abgerechnet werden. Die Wegegebühr ist Bestandteil dieser Vergütung. 
Für das Impfen jeder weiteren Person in derselben Einrichtung oder sozialen Gemein-
schaft kann zusätzlich zur Impfleistung jeweils die neue GOP 88324, die mit 15 € vergü-
tet wird, abgerechnet werden.  

 Alleinige Impfberatung ohne Schutzimpfung 

Eine ausschließliche Impfberatung zum Coronavirus SARS-CoV-2 ohne nachfol-
gende Schutzimpfung ist mit GOP 88322 abzurechnen und wird mit 10 € vergütet.  
Die Impfberatung kann auch telefonisch oder per Videosprechstunde stattfinden.
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ÜBERSICHTSBLATT 1 

Unterschiede in der Abrechnung 

1. für GKV-Patienten 

Einlesen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) des Versicherten, so dass die Impfleis-

tungen auf dem Abrechnungsschein zu Lasten des jeweiligen Kostenträgers eingetragen 

werden. 

Abrechnungsschein Eintrag Erläuterung 

Feldkennung 5010 
Chargennummer 
des Impfstoffs 

ICD-10-GM 

U11.9 G
Notwendigkeit der Impfung gegen COVID-19, 
nicht näher bezeichnet 

U12.9 
Nur in angezeigten Fällen: Unerwünschte 
Nebenwirkungen bei der Anwendung von 
COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet 

 Hinweis:

 Sind im Behandlungsfall noch weitere Leistungen notwendig, ist kein separater  

 Abrechnungsschein anzulegen. 

2. für Privat-Patienten / Besondere Kostenträger 

Die Abrechnung von Corona-Impfleistungen bei Privat-Patienten / Besonderen Kostenträ-

gern muss im Ersatzverfahren als Originalschein angelegt werden. 

Abrechnungsschein Eintrag Erläuterung 

Patientendaten
Vorname, Name, 
Geburtsdatum, 
Anschrift

Für jeden Patienten ist ein eigener Abrech-
nungsschein anzulegen

Kostenträgernummer 71800 Bayerisches Landesinstitut für Gesundheit 

Feldkennung 5010 
Chargennummer  
des Impfstoffs 

ICD-10-GM 

U11.9 G
Notwendigkeit der Impfung gegen COVID-19, 
nicht näher bezeichnet 

U12.9 
Nur in angezeigten Fällen: Unerwünschte 
Nebenwirkungen bei der Anwendung von 
COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet 

Hinweis:

 Sind im Behandlungsfall noch weitere Leistungen notwendig, sind diese  

 bei Privatpatienten privat zu liquidieren bzw.  

 bei Besonderen Kostenträgern in einem separaten Abrechnungsschein anzulegen.  
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ÜBERSICHTSBLATT 2 

Abrechnungsziffern und Vergütung 

GOP Leistung gemäß CoronaImpfV  Vergütung 

88331A ff (s.u.) Impfberatung und Impfung € 20,-- 

88322  Ausschließliche Impfberatung ohne Impfen  € 10,-- 

88323  
Besuch im Rahmen einer Impfung  

inkl. Wegepauschalen 
€ 35,-- 

88324  
Besuch einer weiteren Person in derselben  

sozialen Gemeinschaft oder Einrichtung  
€ 15,-- 

Bitte beachten Sie den Abrechnungsausschluss für 

88322 mit Leistungen nach 88323, 88324 und 88331A ff 

GOP für die Abrechnung der Impfungen

Ohne spezielle Indikation Indikation Pflegeheim Indikation Beruf 

1. Impfung Abschluss-

impfung 

1. Impfung Abschluss-

impfung 

1. Impfung Abschluss-

impfung 

BioNTech/Pfizer 

(Comirnaty)  
88331A 88331B 88331G 88331H 88331V 88331W 

Moderna  

(Covid-19  

Vaccine 

Moderna)  

88332A 88332B 88332G 88332H 88332V 88332W 

AstraZeneca 

(COVID-19  

Vaccine  

AstraZeneca)  

88333A 88333B 88333G 88333H 88333V 88333W 

Janssen/ 

Johnson & 

Johnson  

88334 88334I 88334Y 

Bitte denken Sie an die Angabe der Chargennummer des Impfstoffs. 

Diese zwingend in der Feldkennung 5010 anzugeben! 

Die GOP 88335ff werden künftig zugelassenen Impfstoffen zugeordnet.  

WICHTIG! 

WICHTIG! 

HINWEIS 
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